
AUFTRAGSVERARBEITUNGSVERTRAG (AVV)AUFTRAGSVERARBEITUNGSVERTRAG (AVV)
((Anlage I zur „Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich Aligner-Therapie“Anlage I zur „Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich Aligner-Therapie“))

Mit der Unterzeichnung der “Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich der Aligner-Therapie” gilt der nachfolgende Auftrags- 
verarbeitungsvertrag zwischen den hier genannten Parteien als geschlossen.

1. Der Kunde der MA GmbH, wie in der “Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich der Aligner-Therapie” angegeben,

beauftragt

2. die MA GmbH, Enzlinger Berg 43, 63864 Glattbach

mit der Verarbeitung autragsbezogener Daten die i.R. der Erbringung der beauftragten Leistungen erforderlich ist.

Präambel:Präambel:

A. Die MA GmbH hat sich bereit erklärt (und wird sich in der Zukunft ggf. auch weiterhin dazu bereit erklären), dem Kunden  
 Leistungen in Form von Behandlungsplänen zur Korrektur von Zahnfehlstellungen inkl. zugehöriger Korrekturschienen zu liefern, 
 die jeweils in Aufträgen beschrieben werden (jeweils ein „Auftrag“). 
B. Im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen wird die MA GmbH (als Auftragsverarbeiterin) Patientendaten auf Anweisung 
 und zum Nutzen des Kunden (als Verantwortlicher) verarbeiten. 

In Anbetracht des Vorstehenden wird Folgendes vereinbart:In Anbetracht des Vorstehenden wird Folgendes vereinbart:

1. DefinitionenDefinitionen: Es gelten die Definitionen gemäß gültiger Datenschutz-Grundverordnung.
2. Aufgaben der ParteienAufgaben der Parteien: Der Kunde ist der Verantwortliche für alle Patientendaten, die für einen Auftrag verarbeitet werden und  
 hat hierbei das Datenschutzrecht einzuhalten. Sofern die MA GmbH Patientendaten verarbeitet, tut sie dies als  
 Auftragsverarbeiterin im Auftrag des Kunden und nach Maßgabe der dokumentierten Anweisungen des Kunden. Derlei  
 Anweisungen betreffen die Verarbeitung von Patientendaten, soweit dies erforderlich ist, um die Verpflichtungen von der  
 MA GmbH aus dem jeweiligen Auftrag zu erfüllen.
3. TransparenzTransparenz: Der Kunde muss die Patienten darüber informieren, dass der Kunde der Verantwortliche für die Patientendaten 
 ist. Der Kunde muss die Patienten aufklären über den Zweck für den die Patientendaten erhoben werden, die Rechtsgrundlage 
 der Verarbeitung, die beabsichtigten Empfänger der Patientendaten, dass Patientendaten durch die MA GmbH in Ländern 
 außerhalb der EU verarbeitet werden können, sowie über alle sonstigen Angaben, die den Patienten des Kunden zum Zeitpunkt 
 des Erhalts der Patientendaten mitgeteilt werden müssen. Der Kunde wird von den Patienten alle notwendigen Einwilligungen 
 für die o.g. Verarbeitung ihrer Patientendaten einholen.
4. FreistellungFreistellung: Der Kunde verpflichtet sich, die MA GmbH und ihre Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter, Subunternehmer und 
 verbundene Unternehmen von allen Ansprüchen, Schäden, Haftungen, Ausgaben oder Strafen freizustellen und zu  
 entschädigen, die der MA GmbH durch die Weitergabe von Patientendaten durch den Kunden an die MA GmbH oder deren 
 Vertreter, Subunternehmer oder verbundene Unternehmen entstehen. 
5. OffenlegungenOffenlegungen: Der Kunde wird Patientendaten an die MA GmbH nur insoweit offenlegen, als dies zur Erfüllung der  
 beschriebenen Zwecke notwendig ist. Der Kunde wird sicherstellen, dass die Patienten eine Patienteneinverständniserklärung 
 unterzeichnen. Die Vorlage der Patienten- Einverständniserklärung liegt auf dem MagEstic Aligner Portal der MA GmbH zum
 Download bereit. Der Kunde muss eine Kopie der Patienteneinverständniserklärung gemäß der gesetzlichen Bestimmungen 
 aufbewahren und zur Einsicht bereit halten.
6. VertraulichkeitVertraulichkeit: Sowohl der Kunde als auch die MA GmbH verpflichten sich, die Grundsätze der ärztlichen Schweigepflicht in 
 Bezug auf Patientendaten einzuhalten. Die MA GmbH wird sicherstellen, dass alle Personen, die sie zur Verarbeitung von  
 Patientendaten ermächtigt hat, sich verpflichtet haben, diese vertraulich zu behandeln.
7. SicherheitSicherheit: Der Kunde verpflichtet sich die Sicherheitsvorrichtungen der MA GmbH zu verwenden (z.B. Login im MagEstic  
 Aligner Portal), um die Patientendaten zu schützen. Der Kunde verpflichtet sich, die Sicherheitsvorrichtungen vertraulich zu  
 behandeln, nicht zu verleihen, zu teilen, zu übertragen oder auf andere Art und Weise zu missbrauchen. 
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8. DatenverstoßDatenverstoß: Die MA GmbH wird den Kunden unverzüglich benachrichtigen, falls sie Kenntnis von einem bestätigten  
 Datenverstoß erhält. Die MA GmbH wird alle angemessenen Schritte unternehmen, um die Auswirkungen von Datenverstößen 
 zu verringern oder zu verhindern.
9. UnterauftragsverarbeitungUnterauftragsverarbeitung: Der Kunde stimmt zu, dass die MA GmbH ihre Verarbeitung von Patientendaten an Dritte  
 („Unterauftragsverarbeiter“) weitergeben darf, sofern die MA GmbH mit dem Unterauftragsverarbeiter eine schriftliche  
 Vereinbarung geschlossen hat, die diesen dazu verpflichtet, Patientendaten nur nach Maßgabe der gültigen  
 Datenschutzgrundverordnung zu verarbeiten.
10. DatenübermittlungDatenübermittlung: Der Kunde bestätigt, dass die MA GmbH im Rahmen der Erbringung ihrer Leistungen Patientendaten zur 
 Verarbeitung an einen oder mehrere ihrer verbundenen Unternehmen oder externe Unterauftragsverarbeiter, einschließlich in 
 Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) übermitteln darf. Die MA GmbH darf Patientendaten nur dann 
 außerhalb des EWR übermitteln, wenn sie die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat, um sicherzustellen, dass die  
 Übermittlung nach Maßgabe des geltenden Datenschutzrechts erfolgt. 
11. DatenspeicherungDatenspeicherung: Die MA GmbH wird die Patientendaten nach Abschluss der Behandlung entsprechend den globalen  
 Vorschriften zur Datenspeicherung im Gesundheitsbereich vorhalten.  
12. Löschung / Rückgabe von DatenLöschung / Rückgabe von Daten: Bei Beendigung oder Ablauf eines Auftrags oder der Geschäftsbeziehung wird die MA GmbH 
 nach Wahl des Kunden alle in ihrem Besitz befindlichen Patientendaten löschen. Diese Anforderung gilt nicht, sofern die  
 MA GmbH nach geltendem Recht einige oder alle der betreffenden Patientendaten vorhalten muss oder für Patientendaten, die 
 die MA GmbH auf Back-up-Systemen archiviert hat.  
13. BetroffenenrechteBetroffenenrechte: Falls
 1. ein Patient Rechte als betroffene Person nach geltendem Datenschutzrecht im Zusammenhang mit seinen  
  Patientendaten ausüben möchte oder
 2. sonstige Korrespondenz von einer betroffenen Person, Aufsichtsbehörde oder einem anderen Dritten in Verbindung 
  mit der Verarbeitung von Patientendaten durch die MA GmbH erhalten wird,
 wird die MA GmbH den Kunden über die Anfrage informieren und auf dessen Verlangen in angemessenem Rahmen in  
 Verbindung mit der Anfrage Unterstützung leisten.
14. AuditAudit: Bei Veranlassung wird die MA GmbH die für die Verarbeitung von Patientendaten zur Prüfung benötigten  
 Datenverarbeitungseinrichtungen, Datendateien und Dokumentationen vorlegen, um die Einhaltung der  
 Datenschutzvorschriften zu überprüfen. Bei Veranlassung wird die MA GmbH ferner Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung 
 der Anforderungen dieses Vertrages durch die Unterauftragsverarbeiter nachzuprüfen. 
14. Datenschutz-FolgenabschätzungDatenschutz-Folgenabschätzung: Falls die MA GmbH glaubt oder Kenntnis davon erlangt, dass die Verarbeitung von  
 Patientendaten wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Datenschutzrechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellt, 
 wird die MA GmbH den Kunden informieren und in angemessener Weise mit dem Kunden in Verbindung mit einer  
 möglicherweise nach geltendem Datenschutzrecht erforderlichen Datenschutz-Folgenabschätzung kooperieren   .
15. WidersprücheWidersprüche: Bei Widersprüchen zwischen einer Bestimmung dieses Vertrags und einer Bestimmung eines Auftrags gilt die 
 entsprechende Bestimmung in diesem Vertrag.
16. RechtRecht: Der Kunde und die MA GmbH vereinbaren, dass alle Verträge zwischen den Parteien und alle Streitigkeiten oder  
 Ansprüche, die sich aus oder in Verbindung mit einem solchen Vertrag oder dessen Gegenstand oder Zustandekommen  
 ergeben (einschließlich nicht vertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), dem Recht von Deutschland unterliegen und  
 entsprechend ausgelegt werden.
17. GerichtsbarkeitGerichtsbarkeit: Der Kunde und die MA GmbH vereinbaren, dass die Gerichte von Aschaffenburg (Deutschland) die  
 ausschließliche Zuständigkeit für alle Streitigkeiten oder Ansprüche haben, die sich aus oder in Verbindung mit diesen  
 Bedingungen und Verträgen oder deren Gegenstand oder Zustandekommen ergeben. 


